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Community Health Nurse: Braucht Deutschland  
ein weiteres arztentlastendes Berufsbild?
Die Bedarfe in der Gesundheitsversorgung befinden sich im Wandel. Dabei entstanden bedingt 
durch neue Anforderungen und zunehmende Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren verschie-
denste Gesundheitsberufe. Darüber hinaus sollen neue Formen der Versorgung aus dem derzeit 
von konkurrierenden Interessen beherrschten Verhältnis zwischen Medizin und Pflege zu einem 
kooperativen Miteinander verhelfen. 

Projekt Community Health Nursing in Deutschland
Ein im Ausland teilweise bereits etabliertes, hierzulande aber noch sehr junges und unbekanntes 
Berufsbild ist das Community Health Nursing (CHN). Das von der Robert Bosch Stiftung und 
der Agnes-Karll-Gesellschaft in Kooperation mit dem Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) geförderte Projekt startete im Jahr 2017 mit der Herausarbeitung eigener Handlungsfel-
der für ein pflegerisches Berufsbild. Aus den in Deutschland noch weiterentwicklungsbedürf-
tigen hochschulischen Qualifizierungsmöglichkeiten ergab sich die aufbauende Projektphase, 
in der die Planung eines Masterstudiengangs CHN in Zusammenarbeit mit drei Hochschulen 
in den Mittelpunkt rückte. Beteiligt waren die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallen-
dar, die Katholische Hochschule München sowie mit 25 Studienplätzen pro Semester auch die 
Universität Witten/Herdecke. An diesen Einrichtungen ist der Studiengang zum Wintersemester 
2021/2022 für medizinische Fachberufe mit einschlägigem Bachelorabschluss erstmals angelau-
fen. Hier können die Pflegeakademiker Forschungs-, Beratungs- und Führungskompetenzen auf 
fortgeschrittenem Niveau erreichen. In der dritten Projektphase liegt bis Juni 2023 der Fokus auf 
der Bekanntmachung des Studiengangs, der hochschulischen Vernetzung z. B. mit geplanten 
Austauschtagen und dem Aufbau eines Absolventennetzwerkes. Im Rahmen eines Zuwendungs-
programms bieten die Initiatoren eine Förderung von bis zu 4.000 € für CHN-Studierende an.

Das Tätigkeitsfeld von CHN geht über Pflegeaufgaben hinaus
Das neue Berufsbild ermöglicht den Pflegeberufen, die fast ausschließlich stationäre Tätigkeit 
auf den ambulanten Sektor zu erweitern. Community Health Nurses sind als dem Arzt und an-
deren Leistungserbringern vorgeschaltete Anlaufstelle in Medizinischen Versorgungs- (MVZ) und 
Gesundheitszentren (GZ), dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), aber auch Hausarztpra-

xen tätig und dienen als erster Ansprechpartner in der Primärversorgung. Die Handlungsfelder 
des CHN beinhalten die Stärkung des Selbstmanagements durch Beratung, Information, An-
leitung und Patientenschulung insbesondere chronisch kranker und multimorbider Menschen. 
Hinzu kommt die Unterstützung aller Menschen in jeder Lebenslage und Altersspanne bei der 
Bewältigung des Alltags, der Gesundheitsförderung und Prävention. Dabei kennt die Commu-
nity Health Nurse die regionalen Bedarfe in ihrem Zuständigkeitsbereich (Einrichtung, Stadtteil, 
Region) genau und trägt zur Erreichung der Menschen mit einem niederschwelligen Angebot 
in allen Settings bei. Damit leisten sie einen Beitrag zur qualitativen und quantitativen Siche-
rung der Gesundheitsversorgung und Pflege sowie vor allem auch zur Entlastung der Hausärzte 
z. B. von Routineaufgaben. Die Effektivität der Versorgung konnte in internationalen Studien unter 
anderem in der Versorgung von Diabetes mellitus sowie Herz- und Nierenerkrankungen bereits 
bestätigt werden. Mit dem Erweitern der Handlungskompetenz wird außerdem angestrebt, die 
Arbeitsbedingungen, die maßgeblich als Ursache für den Fachkräftemangel in der Pflege gelten, 
wieder attraktiver zu gestalten. 

 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Tab. 1 –  Abgrenzung der verschiedenen Delegationsmodelle 
Berufs be-
zeichnung Voraussetzung Art der  

Weiterbildung Einsatzbereich Tätigkeit

VERAH® MFA, anderer 
medizinischer 
Fachberuf,
mind. 2 Jahre 
Berufstätigkeit 

berufsbegleiten-
der Lehrgang 200 
Unterrichtseinheiten

Hausarztpraxis nichtärztliche, arztentlastende, 
delegierte Aufgaben, auch 
Hausbesuche 

NäPa
(andere  
KVen: EVA)

MFA, anderer 
medizinischer 
Fachberuf,
mind. 3 Jahre 
Berufstätigkeit

berufsbegleiten-
der Lehrgang 271 
Stunden (je nach 
Berufserfahrung nur 
bis zu 170 Stunden)

Hausarztpraxis selbstständige Haus- und 
Pflegeheimbesuche: nicht-
ärztliche Aufgaben wie 
Wundkontrolle, Messen der 
Blutdruck- und Blutzucker-
werte, Sturzprophylaxe

Physician 
Assistant 

medizinischer 
Fachberuf

Bachelor of Science stationäre Ver-
sorgung (selten 
auch ambulant)

Übernahme vom Arzt de-
legierter, nicht höchstpersön-
lich zu erbringender Aufgaben: 
komplexe Dokumentations- 
und Managementprozesse, 
organisatorische Verfahren 

Community 
Health Nurse 

medizinischer 
Fachberuf sowie 
Bachelorabschluss 
im Bereich Pflege 

Master of Science ambulante Pri-
märversorgung 
(Hausarztpraxis, 
MVZ, GZ, ÖGD)

eigenständige, autonome 
Verantwortungsübernahme als 
erster Ansprechpartner rund 
um Gesundheit und Krankheit 

Quelle: Bundesärztekammer, Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe Darstellung: REBMANN RESEARCH
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Gesundheitsversorgung im Wandel
Die dem Projekt zugrundliegenden Problemstellungen können vordergründig mit den Verteilungs-
problemen zwischen Stadt und Land, der alternden Gesellschaft und zunehmenden Pflegebe-
dürftigkeit zusammengefasst werden. Neben der Verbesserung der Versorgung in strukturschwa-
chen Regionen, in denen hauptsächlich die Ausdünnung des Versorgungsangebots Anlass zum 
Handeln gibt, zielt das Projekt auf sozial benachteiligte städtische Regionen ab. Hier liegt die 
Herausforderung oftmals in der Ungleichverteilung der Ärzte. Zudem wird der Ruf nach Entlas-
tung aufgrund der Überalterung der Ärzteschaft und der steigenden Teilzeitquoten immer lauter.

Abgrenzung der Delegationsmodelle 
Über die Zeit hinweg sind neben dem CHN verschiedene Delegationsmodelle entstanden, die sich 
von der ärztlichen Versorgung abheben sollen, jedoch in der Vergangenheit zuweilen hinsichtlich 
der Qualifikation uneinheitlich oder nicht ausreichend geregelt wurden. Im Vergleich zu den Wei-
terbildungsmöglichkeiten, die „unter ärztlicher Führung“ hauptsächlich für Medizinische Fachan-
gestellte erarbeitet wurden (VERAH®, NäPa), lassen die akademischen Qualifizierungsmaßnah-
men insbesondere im Bereich CHN mehr Raum für eigenständige Handlungskompetenzen. Auch 
wenn die stationär tätigen Physician Assistants vereinzelt in der ambulanten Allgemeinmedizin 
eingesetzt werden, liegt der Unterschied zu den vornehmlich in der ambulanten Primärversor-
gung tätigen CHN-Fachkräften im Sektorenfokus sowie dem erlangten akademischen Grad 
(siehe Tab. 1, S. 3).

Im Vergleich zu den nichtakademischen Qualifikationsmaßnahmen rechtfertigen die deutlich in-
tensivere Qualifizierung und der höhere Grad an Eigenverantwortung eine höhere Vergütung. Hier 
besteht das Potenzial, die Ärzte noch deutlich umfangreicher zu entlasten. In diesem Zusammen-
hang scheint es erforderlich, den Bekanntheitsgrad und damit einhergehend auch die Akzeptanz 
insbesondere der noch jungen Delegationsmodelle weiter zu steigern.

MVZ liegen weiter im Trend
Ende 2020 gab es bundesweit bereits 3.846 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und damit 
fast 9 % mehr als noch im Jahr zuvor. Dies geht aus der jüngst veröffentlichten MVZ-Statistik der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hervor. Damit setzt sich bei den MVZ-Gründungen 
der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Bei knapp 45 % der Einrichtungen handelte es 
sich um Krankenhaus-MVZ. Damit war dieser Anteil nach jahrelangem Anstieg erstmals in gering-
fügigem Ausmaß rückläufig. Hinsichtlich der Trägerschaft hielten sich Vertragsärzte und Kranken-
häuser mit jeweils 42 % die Waage (Mehrfachträgerschaften sind hierbei berücksichtigt). 16 % der 
MZV befanden sich in sonstiger Trägerschaft. Die Größe der MVZ hat sich mittlerweile auf Werte 

um rund 6,1 Ärzte je Einrichtung eingependelt. Klinik-MVZ waren mit durchschnittlich 7,2 Ärzten 
je MVZ etwas größer.

Wie viele Ärzte arbeiten in welcher Form in den MVZ?
Mit den steigenden MVZ-Zahlen wächst auch die Zahl der dort arbeitenden Mediziner. Zum Stich-
tag 31.12.2020 waren in den MVZ insgesamt 23.640 Ärzte beschäftigt und damit knapp 9 % mehr 
als noch 2019 (Fünfjahresverlauf siehe Tab. 2). Der überwiegende Teil (21.976) arbeitete dabei in 
angestellter Form. Vertragsärzte stellten lediglich einen Anteil von 7,6 % (2019: 8,3 %). Die Kran-
kenhaus-MVZ übernahmen eine besonders wichtige Arbeitgeberfunktion. Sie beschäftigten mit 
12.459 Ärzten rund 57 % aller in MVZ ärztlichen Angestellten. Im Zeitverlauf zeigt sich ein eindeu-
tiger Trend zu reinen Angestellten-MVZ. Deren Zahl lag Ende 2020 bei 3.104 (+10 % gegenüber 
2019). MVZ mit angestellten und Vertragsärzten wuchsen mit 5 % (auf 628 Einrichtungen) deut-
lich schwächer, während die reinen vertragsärztlichen MVZ mit einem Minus von 7 % bzw. einer 
Abnahme auf 122 Einrichtungen rückläufig waren.

Welche Fachgruppen sind aktuell in den MVZ vertreten?
Wie bereits in den Vorjahren waren in den MVZ die Hausärzte mit 3.588 Medizinern am häufigsten 
vertreten. Es folgten die Chirurgen/Orthopäden (3.289 Ärzte) und die fachärztlichen Internisten 
(3.029).

Wo gibt es die meisten MVZ?
Bei der räumlichen Verteilung der MVZ fällt auf, dass mit 85 % der überwiegende Anteil der Ein-
richtungen in einer Kernstadt (47 %) oder einem Ober- bzw. Mittelzentrum (38 %) angesiedelt sind. 
Lediglich 14,1 % der MVZ befinden sich in ländlichen Gebieten. Bayern (805), Nordrhein (442) und 
Niedersachsen (341) verfügten zahlenmäßig über den größten Anteil der MVZ.

Das erneute Wachstum der MVZ deckt sich mit dem anhaltenden Trend zur Angestelltentätigkeit. 
Die neue Ärztegeneration ist immer weniger dazu bereit, die Arbeitsbelastung, Verantwortung 
und das Risiko zu tragen, die mit einer eigenen 
Niederlassung einhergehen. Insofern ist es zu 
begrüßen, dass mit den MVZ eine ambulante 
Versorgungsform besteht, die für den dringend 
benötigten ärztlichen Nachwuchs offenbar als 
attraktiv gilt. Da jedoch lediglich 15 % der MVZ 
in ländlichen Regionen angesiedelt sind, stellt 
sich nach wie vor die Frage, ob diese Einrich-
tungen tatsächlich – wie ursprünglich erhofft 
– zu einer besseren Versorgung auf dem Land 
beitragen können. Offensichtlich siedeln sich 

Tab. 2 –  Prozentualer Anstieg der MVZ  
im Fünfjahresverlauf

Anzahl Anstieg

2020 3.846 +8,8 %
2019 3.539 +11,5 %
2018 3.173 +12,5 %
2017 2.821 +13,3 %
2016 2.490 +15.5 %

Quelle: KBV
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MVZ insbesondere dort an, wo eine hohe Patientendichte besteht. Hinzu kommt, dass viele Kli-
niken die MVZ nutzen, um über eine Steuerung der Einweisung ihre Auslastung zu erhöhen. Der 
Gesetzgeber möchte nun mithilfe spezieller Versorgungszentren eine Lösungsmöglichkeit schaf-
fen. So sieht der Koalitionsvertrag die Errichtung multiprofessioneller integrierter Gesundheits- 
und Notfallzentren vor, die zudem eine kurzstationäre Behandlung ermöglichen sollen. Mit der in 
diesem Zusammenhang geplanten Einführung einer speziellen Vergütungsstruktur ist gleichzeitig 
eine wichtige Voraussetzung für finanzielle Anreize und damit für eine erfolgreiche Umsetzung 
vorgesehen.

Zahl der Krankenkassen nimmt weiter ab 
Die Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen hat auch im Jahr 2022 weiter abgenommen. Dies 
geht aus einer Erhebung des GKV-Spitzenverbandes hervor. Während die deutsche Bevölkerung 
im Jahr 1970 noch über 1.817 gesetzliche Krankenkassen abgesichert war, schrumpfte diese Zahl 
zum 1.1.2022 auf 97 (vgl. Abb.). 

Abb. 1 – Entwicklung der Zahl der Krankenkassen zwischen 1970 und 2022 
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Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Gesundheitswirtschaft – Fakten und Zahlen 2020 Grafik: REBMANN RESEARCH 

Mit der Reduzierung der Kassenzahl erfolgte im Zeitverlauf ein deutlicher Anstieg der Versicher-
ten je Krankenkasse. Bereits vor dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und der Einführung des 
Gesundheitsfonds im Jahr 2009 hatte die Zahl der Krankenkassen kontinuierlich abgenommen. 
Grund war der Zusammenschluss einzelner Kassen, die für sich genommen auf Dauer nicht wett-

bewerbsfähig waren. So fusionierten z. B. die Ortskrankenkassen zunächst auf örtlicher Ebene, 
dann auf Bundeslandebene und letztendlich zum Teil auch länderübergreifend (z. B. AOK Nord-
west). Mit den wettbewerbsfördernden Neuregelungen im Zuge des Gesundheitsfonds (u. a. 
Einführung kassenspezifischer Zusatzbeiträge, deutlich erleichterte Wechselmöglichkeit der 
Versicherten, veränderter Finanzausgleich) hat der Konzentrationsprozess auf dem Krankenkas-
senmarkt weiter an Fahrt gewonnen. Die fusionierenden Kassen zielten darauf ab, über Effizienz-
steigerungen z. B. in Form einer gemeinsamen Verwaltung (höhere) Zusatzbeiträge und damit 
eine drohende Abwanderung ihrer Versicherten zu vermeiden. Aufgrund der zunehmend guten 
konjunkturellen Lage, der abnehmenden Arbeitslosenzahl und den damit zusammenhängend 
wachsenden Beitragseinnahmen verbesserte sich die finanzielle Lage der gesetzlichen Kranken-
kassen, deren Reserven im Jahr 2018 auf einen Rekordgesamtwert von 21 Mrd. € stiegen. Als 
Motor der Fusionen rückten in dieser Phase weniger unmittelbare wirtschaftliche Zwänge als 
die strategische Aufteilung des Versichertenmarktes und eine möglichst gute Positionierung im 
Wettbewerb in den Vordergrund. Nach dem finanziellen Rekordhoch 2018 sorgten stark ausga-
bensteigernde Reformen sowie gesetzliche Instrumente zum zwangsweisen Abbau von Rückla-
gen wieder für eine zunehmende Verschlechterung der finanziellen Lage der Krankenkassen und 
einem sukzessiven Abschmelzen der Reserven. Aktuell nimmt aufgrund des pandemiebedingten 
wirtschaftlichen Einbruchs der finanzielle Druck auf die Kassen zu, weshalb mit einer weiteren 
Konsolidierung des Marktes zu rechnen ist.

Welches sind aktuell die größten Krankenkassen?
Gegenwärtig teilen sich 5 große Krankenkassen 29,63 % des deutschen Krankenversicherten-
marktes mit einer Gesamtzahl von 73,35 Mio. Versicherten unter sich auf. Die fünf größten gesetz-
lichen Krankenkassen zum Jahresbeginn 2022 sind:
 

■  Techniker Krankenkasse (TK): 10.843.365 Versicherte (Stand 1/2022)

■  BARMER: 8.672.115 Versicherte (Stand 1/2022)

■  DAK Gesundheit: 5.499.687 Versicherte (Stand 1/2022)

■  AOK Bayern: 4.603.746 Versicherte (Stand 12/2021)

■  AOK Baden-Württemberg: 4.540.808 Versicherte (Stand 12/2021)

GKV-Finanzen: Defizit nimmt zu 
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat das 1. bis 3. Quartal 2021 insgesamt mit einem 
Defizit in Höhe von rund 3,2 Mrd. € abgeschlossen. Die Einnahmen lagen bei 208,0 Mrd. € 
(+6,9 %), die Leistungsausgaben und Verwaltungskosten bei rund 211,2 Mrd. € (+4,8 %). Die 
Finanzreserven der Krankenkassen lagen im September 2021 mit 13,6 Mrd. € und durchschnitt-
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lich 0,58 Monatsausgaben je Kasse trotzdem noch über der gesetzlichen Mindestreserve von 0,2 
Monatsausgaben. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz lag zum Ende des dritten Quartals 
2021 weiterhin bei 1,28 %. Für die Vergütung vertragsärztlicher und psychotherapeutischer Leis-
tungen stehen den Honorarverhandlungen zufolge 2022 knapp 600 Mio. € mehr zur Verfügung 
als im Vorjahr. Seit dem 1.1.2022 liegt der Orientierungswert bei 11,2662 Cent (2021: 11,1244 
Cent). Die Rücklagen des Gesundheitsfonds schrumpften von rund 5,9 Mrd. € (15.1.2021) um etwa 
2,0 Mrd. €. Corona-Sonderregelungen (wie etwa der ergänzende Bundeszuschuss) einbezogen, 
bewegte sich dieser Rückgang im Rahmen der letzten Jahre. 

Die Pandemie hat sich auch in den ersten drei Quartalen 2021 in der Versorgung sowie der 
Finanzentwicklung der GKV niedergeschlagen und hinterlässt immer stärkere Spuren. Aus die-
sem Grund hat sich der Gesetzgeber für die Verdopplung des verabschiedeten Bundeszuschus-
ses um weitere 7 Mrd. € unter anderem zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags, 
aber auch für Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser, Testen, Impfen und Schutzmasken ent-
schieden. 

Ärztemangel: Können mobile Arztpraxen  
das Versorgungsproblem lösen?
Die Prognosen für die ambulante ärztliche Versorgung auf dem Land stehen schlecht. Trotz 
umfangreicher Anreize durch Förderpakete für die Niederlassung, Praxisübernahme, Stipendien-
programme und Landarztquoten etc. gestaltet sich die Suche nach einem Praxisnachfolger auf 
dem Land zunehmend problematisch. Aus diesem Grund wird in Zukunft kein Weg an neuen Ver-
sorgungsmodellen vorbeiführen. Mobile Arztpraxen könnten hierbei eine interessante Option bie-
ten. Dies zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Klinikkette 
Fresenius Helios. So würden rund ein Drittel der Befragten ein mobiles Gesundheitsangebot in 
ihrer Region befürworten. Besonders aufgeschlossen zeigen sich dabei jüngere Bürger unter 35 
Jahren (42 %) sowie mit jeweils 38 % Frauen und Bewohner von ländlichen Gebieten.

Das Trio Mobilität, Digitalisierung und Delegation hat großes Potenzial 
für die künftige Versorgung auf dem Land
Digitale Leistungen sowie Delegationsmodelle weisen eine perfekte Kompatibilität mit mobilen 
Versorgungskonzepten auf. Laut Umfrage legen jedoch noch über die Hälfte der Bundesbürger 
(54 %) Wert auf physische Anwesenheit des Arztes. 38 % sind offen für Delegationskonzepte vor 
Ort, sofern der Arzt bei Bedarf z. B. per Video zugeschaltet werden kann. Jüngere zeigen sich 
hierbei mit 50 % deutlich aufgeschlossener.

Wie ist der Stand beim Angebot mobiler ambulanter Versorgungskonzepte?
Laut Umfrage gibt es in Deutschland bislang kaum mobile ambulante Versorgungsangebote bzw. 
die Bürger haben hiervon keine Kenntnis. Lediglich 1 % der Befragten kennen eine mobile Arzt-
praxis und finden diese mehrheitlich als hilfreich. 38 % der Studienteilnehmer würden einen täg-
lichen und 16 % einen wöchentlichen Stopp einer „Arztpraxis auf Rädern“ in ihrer Gemeinde/
Stadt für sinnvoll halten.

Schließen künftig Kliniken die Lücken im ambulanten Versorgungsbereich?
Einer Pressemitteilung zufolge zeigt sich der private Krankenhauskonzern Fresenius Helios bereit, 
die Entwicklung mobiler ambulanter Modelle in Form von Pilotprojekten aktiv mitzugestalten. Als 
Grundvoraussetzung für ein flächendeckendes Angebot der „rollenden Arztpraxis“ im haus- 
sowie fachärztlichen Bereich sind laut Helios jedoch zunächst die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen - insbesondere auch bezüglich einer kostendeckenden Vergütung - notwendig.

Stagnierende/rückläufige stationäre Fallzahlen führen zum Ausbau 
des ambulanten Leistungsbereichs der Krankenhäuser
Bereits seit 2017 lassen sich im stationären Bereich stagnierende bzw. rückläufige Fallzahlen 
beobachten. Die Pandemie hat in den vergangenen anderthalb Jahren zusätzlich zu Fallzahl-
einbrüchen und einem rückläufigen Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern gesorgt. Dabei 
ist die Krankenhausbranche zunehmend von Wettbewerbsdruck und teilweise massiven wirt-
schaftlichen Problemen betroffen. Die Effizienzpotenziale im Betriebskostenbereich sind weit-
gehend ausgeschöpft oder werden nach den Fehlsteuerungen in Zusammenhang mit den jah-
relangen Einsparungen beim Pflegepersonal durch gesetzliche Maßnahmen ausgehebelt. Aus 
diesen Gründen lässt sich seit Jahren ein Ausbau der ambulanten Angebote der Krankenhäuser 
beobachten. Noch ist dieses Angebot jedoch, aufgrund der nach wie vor bestehenden starken 
Trennung des ambulanten und stationären Versorgungsangebots in Deutschland, sehr limitiert. 
Ambulante Versorgungsangebote von Kliniken beschränken sich deshalb im Wesentlichen auf 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ), ambulante Operationen oder die ambulante spezial-
fachärztliche Versorgung. Insbesondere die Klinik-MVZ könnten eine Grundlage für mobile Ver-
sorgungsangebote bilden. Allein Helios verfügt eigenen Angaben zufolge über ein Netz aus rund 
130 MVZ mit knapp 1.000 ambulant tätigen Ärzten.

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 
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Welchen Einfluss haben Lockdown-Phasen auf die 
Umsatzrentabilität in den Hausarztpraxen?
Bei der näheren Untersuchung der Kennzahlen aus ATLAS MEDICUS® zeigt sich, dass sich die 
Pandemie im Jahr 2020 trotz Umsatzsteigerungen negativ auf die Umsatzrendite der allgemein-
medizinischen Praxen ausgewirkt hat. So ließ sich in allen Regionen eine rückläufige Entwicklung 
der Kennzahl beobachten. In der Gesamtbetrachtung nach Ost und West resultierte hieraus in 
Summe ein gegenüber 2019 leicht rückläufiger absoluter Gewinn je Vertragsarzt. In den einzel-
nen Regionen kam es jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mit einem durchschnittlichen 

Hygienezuschlag für Praxen kommt 2022
Seit Beginn des Jahres erhalten Haus- und Fachärzte für Behandlungen mit direktem Patien-
tenkontakt einen Zuschlag für Hygienekosten. Dies geht aus einem Beschluss des Erweiter-
ten Bewertungsausschusses (EBA) von Mitte November hervor. Die Regelung sieht vor, dass 
seit dem 1.1.2022 auf jede Grund-, Versicherten- und Konsiliarpauschale ein Zuschlag von zwei 
Punkten (rund 22,5 Cent pro Fall) gewährt wird. Voraussetzung ist ein direkter Arzt-Patienten-
Kontakt. Somit gilt der Zuschlag nicht für ausschließliche Videokonsultationen nach GOP 88220. 
Mit der Neuregelung soll der gestiegene Hygieneaufwand (u. a. für sogenannte Safety-Produkte, 
Hygieneberatungen und Fortbildungen) Berücksichtigung finden. 

Bereits seit Jahren hatten Ärztevertreter auf die stark gestiegenen Hygienekosten in den Praxen 
aufmerksam gemacht und einen finanziellen Ausgleich gefordert. Die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung (KBV) wertet die Regelung nun als Teilerfolg. So habe der EBA anerkannt, dass 
die steigenden Hygienekosten „bis dato weder im EBM noch im Orientierungswert ausreichend 
erfasst“ seien. Bei speziellen Leistungen, die besonders hohe Hygienekosten nach sich ziehen 
(wie z.B. ambulante Operationen), sind laut KBV separate Verhandlungen geplant.

HAUSÄRZTE
Pandemiejahr 2020: Hausärzte in ostdeutschen Regionen liegen beim Gewinn vorn 
Wie die aktuellen Zahlen der Heilberufedatenbank ATLAS MEDICUS® belegen, haben die Allge-
meinmediziner das Krisenjahr 2020 gut überstanden. So ergab sich für die Fachgruppe in allen 17 
KV-Regionen trotz des Fallzahlrückgangs eine Umsatzsteigerung in einer Bandbreite von 0,4 % 
(Niedersachsen) bis 5,5 % (Rheinland-Pfalz). Beim „absoluten durchschnittlichen Gewinn“ lagen 
im Jahr 2020 – wie bereits in den Vorjahren – die ostdeutschen Bundesländer mit einem Wert von 
durchschnittlich 174.153 € je vertragsärztlichem Allgemeinmediziner leicht vor Westdeutschland 
(169.590 €). Bezogen auf die einzelnen KV-Regionen hatten die Allgemeinmediziner in Sachsen-
Anhalt mit gut 192.000 € den höchsten Gewinn, gefolgt von der HzV-Hochburg Baden-Württem-
berg und Thüringen (vgl. Abb.). Am schlechtesten schnitten die Ärzte in Schleswig-Holstein ab. Sie 
hatten 2020 im Schnitt fast 55.000 € weniger in der Tasche als ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt.

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.

Abb. 2 – Hausärztlicher Gewinnvergleich nach Bundesländern
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Gewinnplus von fast 18.000 € gegenüber dem Vorjahr kamen die Allgemeinmediziner aus dem 
Saarland mit Abstand am besten durch das Pandemiejahr, gefolgt von den Kollegen in Rhein-
land-Pfalz (knapp 6.500 €) sowie jenen in Berlin (rund 2.400 €) und Thüringen (gut 2.100 €). In 
allen anderen KV-Regionen stagnierte die Gewinnentwicklung oder lag im negativen Bereich. Mit 
durchschnittlichen Gewinneinbrüchen zwischen 7.000 und 8.400 € waren die Allgemeinmediziner 
in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein und Bayern besonders betroffen. Grund der 
negativen Gewinnentwicklung sind Kostensteigerungen, die nur in einigen wenigen KV-Regionen 
durch entsprechend starke Umsatzsteigerungen (über-)kompensiert werden konnten. Wie eine 
Umfrage des Zi aus dem Jahr 2020 belegt, lassen sich diese nicht nur auf das Pandemiemanage-
ment, sondern auch auf die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (wie TSVG und DSGVO) zurück-
führen.

ORTHOPÄDIE 
Medizinische Fachrichtungen im wirtschaftlichen Vergleich: Orthopädie im Mittelfeld 
Orthopädische Vertragsärzte liegen hinsichtlich Umsatz und Gewinn im Vergleich mit anderen 
Facharztgruppen im Mittelbereich. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des ATLAS MEDICUS® 
Infodienst. Im Jahr 2021 konnten die Orthopäden ihre GKV-Einnahmen gegenüber dem Vorjah-
resvergleichszeitraum um rund 7 % steigern. Hinsichtlich des Gesamtumsatzes zeigt sich bei der 
Fachgruppe ein deutlicher Unterschied nach Ost und West. Während vertragsärztliche Ortho-
päden in den alten Bundesländern auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz in Höhe von rund 
579.000 € kommen, müssen sich ihre Kollegen in den neuen Bundesländern mit 64 % des Ein-
kommens (knapp 371.000 €/Jahr) begnügen. Auch beim Praxisgewinn liegen die orthopädischen 
Vertragsärzte in Westdeutschland vorn. Nach Abzug der Kosten verbleibt ihnen ein Überschuss 
von durchschnittlich 270.000 € je Arzt, während dieser Wert in Ostdeutschland mit rund 175.000 € 
wesentlich geringer ausfällt.

Orthopäden zeigen Stärke bei den Privateinnahmen in IGeL
Orthopäden zählen zu den Fachgruppen mit einem besonders hohen Anteil an Privat- und Selbst-
zahlereinnahmen. Dem WIdO-Monitor (Ausgabe 1/2019) zufolge rangieren sie im Fachgruppen-
vergleich hinsichtlich des Anteils der Fachgruppe an den privatärztlichen Leistungen mit 13,3 % 
an vierter Stelle und in Bezug der durchschnittlichen Zahl der IGeL-Angebote mit 386 Angeboten 
pro Arzt und Jahr sogar auf dem 3. Platz. Dem ATLAS MEDICUS® Infodienst zufolge erzielen die 
westdeutschen Vertreter der Fachrichtung sogar gut die Hälfte ihres Gesamtumsatzes im Privat-
patienten- und Selbstzahlersegment. Im Osten liegt der Wert lediglich bei knapp 33 %, was auch 
den vergleichsweise niedrigeren Gesamtumsatz und Gewinn erklären dürfte – die Leistungs-
vergütung über die private Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) liegt in der Regel deutlich über 

jener des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM), der im kollektivvertraglichen Bereich zur 
Anwendung kommt. Neben Leistungen für Privatpatienten und Selbstzahler bestehen für Ortho-
päden bzw. Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie – entsprechende Qualifikationen und 
Genehmigungen vorausgesetzt – weitere Honorarpotenziale in Form der Durchgangsarzttätigkeit 
(D-Arzt), der Belegarzttätigkeit und des ambulanten Operierens.

Die Daten aus ATLAS MEDICUS® verdeutlichen, dass es sich bei der wirtschaftlichen Beurteilung 
des Gesundheitsmarkts und seiner Teilbranchen um ein überaus komplexes Feld handelt. So 
steht hinter den dargestellten Gesamtzahlen und Durchschnittswerten zu Umsätzen und Gewin-
nen eine Vielzahl an Praxen, die hinsichtlich Leistungsspektrum und Honorarzusammensetzung 
erheblich voneinander abweichen können. Daneben bestimmen viele weitere – teilweise inter-
dependente – Einflussfaktoren wie Praxisgröße, Region, Standort, Konkurrenzsituation, Kosten-
struktur etc. die wirtschaftliche Situation. Für Entscheidungen, die z. B. die strategische Ausrich-
tung oder größere Investitionen betreffen, oder für eine genaue Betrachtung der Ertragskraft und 
Wirtschaftlichkeit ist deshalb immer der detaillierte Blick auf die einzelne Praxis notwendig sowie 
ihre Positionierung in einem vergleichbaren Kontext.

PSYCHOTHERAPIE 
Videosprechstunde in der Psychotherapie für PKV-Patienten dauerhaft möglich
Durch die Corona-Pandemie wurde die Videosprechstunde deutschlandweit bekannt und erfuhr 
einen regelrechten Boom. In der Psychotherapie sollen Privatpatienten zukünftig unbegrenzt diese 
Fernbehandlung in Anspruch nehmen können – auch über die aktuelle Krisenphase hinaus. Dies 
haben die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), der Verband der privaten Krankenversiche-
rung sowie die Beihilfe für Beamte in einer gemeinsamen Abrechnungsempfehlung beschlossen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung ist es Psychotherapeuten erlaubt, folgende Behandlungen per 
ausschließlicher Fernbehandlung ohne Leistungsbegrenzungen oder Abschläge bei der Vergü-
tung durchzuführen:

■  Einzelbehandlungen mit einem wissenschaftlich anerkannten Psychotherapieverfahren
■  Übende Interventionen und Testleistungen
■  Beratungs- und Koordinationsleistungen
■  Fallkonferenzen

Die Therapeuten entscheiden dabei selbstständig über die Notwendigkeit sowie Häufigkeit der 
Fernbehandlung.
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Die BPtK sieht in der Fernbehandlung vor allem für Patienten, die nicht immer eine Praxis auf-
suchen können, einen entscheidenden Vorteil, da hierdurch auch für sie eine kontinuierliche Ver-
sorgung gewährleistet werden kann.

Durch diese Vereinbarung sind die privaten Krankenversicherungen (PKVen) den gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKVen) einen Schritt voraus. Für die GKVen gelten Beschränkungen 
für die Behandlungen im Rahmen der Videosprechstunde, die derzeit pandemiebedingt lediglich 
bis zum 31. März dieses Jahres ausgesetzt werden. Im Regelfall dürfen Ärzte sowie Psychothe-
rapeuten pro Quartal höchstens 20 % ihrer Leistungsmengen und Patienten ausschließlich per 
Fernbehandlung erbringen. Mit dem Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierung-Gesetz 
(DVPMG) hat der Gesetzgeber jedoch weitere Schritte eingeleitet, um die Videosprechstunde und 
somit auch die telemedizinische Versorgung weiter voranzutreiben. So sollen beispielsweise die 
Gesamtbehandlungsfälle von 20 % auf 30 % angehoben werden und auch Psychotherapeuten 
sollen Akutbehandlungen virtuell durchführen können.

ZAHNÄRZTE
Arbeitet Ihre Praxis rentabel? 
Hohe Personalkosten heißen nicht automatisch, dass zu viel oder zu teures Praxispersonal vor-
handen ist und die Praxis unrentabel arbeitet. Zur Interpretation der Kennzahl Personalkosten sind 
verschiedene Einflussfaktoren zu berücksichtigen. So können bestimmte Behandlungsschwer-
punkte beispielsweise eine überdurchschnittlich hohe Personalkostenquote nach sich ziehen, 
jedoch gleichzeitig zu einem entsprechend höheren Gewinn je Praxismitarbeiter und einer sehr 
guten Umsatzrendite führen. Möglich ist allerdings auch, dass der Umsatz der Praxis zu niedrig 
ist und deshalb die Personalkosten im Verhältnis zu hoch sind.

Tab. 3 – Vergleich zahnärztlicher Umsatz West/Ost
Westdeutschland Ostdeutschland

Vertragszahnärztlicher Umsatz 263.914 € 247.382 €
Privatzahnärztlicher Umsatz 291.942 € 150.850 € 
Gesamtumsatz 555.855 € 398.232 € 

Die Daten beziehen sich auf eine durchschnittliche Zahnarztpraxis ohne angestellte Zahnärzte. Stand 12/2020
Quelle: www.atlas-medicus.de, Darstellung: REBMANN RESEARCH

In diesem Fall muss zuerst an der Stellschraube Umsatzsteigerung gearbeitet werden (vgl. Tab. 3). 
Ist der Praxisumsatz in Ordnung, sollte man sich den Personalkosten im Detail zuwenden. Der 
Vergleich mit anderen Praxen bietet eine erste Orientierungshilfe, ob eine Zahnarztpraxis rentabel 
aufgestellt ist.

Tab. 4 – Anteil der Ausgaben für Personal am Gesamtumsatz
sehr gut normal überprüfen kritisch

Personalkostenquote ≤ 24 % 24 – 31 % 31 – 40 % > 40 %
Die Daten beziehen sich auf eine durchschnittliche Zahnarztpraxis ohne angestellte Zahnärzte. Stand 12/2020
Quelle: www.atlas-medicus.de, Darstellung: REBMANN RESEARCH

Liegt die Personalkostenquote im Bereich „überprüfen“ oder gar „kritisch“(vgl. Tab. 4), gibt es 
hierfür verschiedene Ursachen:

■  Überdurchschnittliche Vergütung der Praxismitarbeiter: Diese kann sich zum Beispiel 
als Folge eines Mitarbeiterpools aus vorwiegend langjährigen Kräften (jährliche Gehalts-
erhöhungen) oder mit speziellen Qualifikationen ergeben. Eine überdurchschnittliche bezie-
hungsweise übertarifliche Vergütung zur Bindung besonders qualifizierter, erfahrener und 
bewährter Praxismitarbeiter kann durchaus sinnvoll sein, da sie den Arzt entlasten und als 
Aushängeschild der Praxis dienen. Zudem ist der Fachkräftemangel in den Zahnarztpraxen 
angekommen. Da sich die ZFA inzwischen die Arbeitsstelle aussuchen können, bleibt oft nur 
die Möglichkeit, ein überdurchschnittliches Gehalt zu zahlen. Zur weiteren Motivation der 
Mitarbeiter besteht die Option, anstelle der Orientierung an den Tarifverträgen leistungsab-
hängige Vergütungsbestandteile einzuführen. 

■  Schwachstellen bei der Organisation: Defizite bei der Organisation der Arbeitsabläufe 
und/oder bei der Verteilung der Zuständigkeiten können zu Zeitverlusten und Leerzeiten und 
zur zeitweisen Überlastung beim Praxispersonal führen. Es empfiehlt sich eine regelmäßige 
kritische Überprüfung der einzelnen Arbeitsabläufe. Organisatorische Probleme liegen oft 
in einer fehlenden Aufgabenabgrenzung und unklaren Praxisabläufen. Ein wichtiger Punkt 
dabei betrifft die Terminplanung entsprechend der vorgesehenen Behandlung (Kontrolle 
oder aufwendiger Zahnersatz) und optimale Auslastung der Behandlungszimmer. Warte-
zeiten der Patienten sollten so kurz wie möglich gehalten werden. Der gezielte Einsatz von 
Teilzeitkräften an Wochentagen oder zu Tageszeiten mit hohem Patientenaufkommen ist 
unter Umständen sinnvoll. Zu viele Teilzeitkräfte können sich jedoch aufgrund der Kommu-
nikations- bzw. Informationsverluste bei der Übergabe wiederum negativ auswirken.

■  Verwaltungsaufwand prüfen: Es lohnt sich, bei einer hohen Personalkostenquote auch 
den Verwaltungsaufwand zu beleuchten. Darunter fallen alle Dokumentationsaufgaben zu 
den Patienten und der Behandlung bis hin zur Abrechnung, Rechnungsstellung und Mahn-
wesen. Alle Tätigkeiten sollten auf Doppelerfassung (EDV und Papier) überprüft werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, die Rechnungsstellung und das Mahnwesen an externe 
Dienstleister auszulagern. In der dadurch gewonnenen Zeit können die Praxismitarbeiter 
dann andere Aufgaben, z. B. die professionelle Zahnreinigung, übernehmen und damit zum 
Praxisumsatz beitragen.
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Es zeigt sich ein deutlicher Trend, dass Frauen Vorsorgeuntersuchungen häufiger wahrnehmen 
als Männer. So beträgt der Anteil weiblicher DAK-Versicherten an allen möglichen Krebsvorsorge-
untersuchungen 60 %, während dieser bei Männern lediglich 40 % ausmacht. Die in Baden-Würt-
temberg am stärksten nachgefragte Vorsorgeuntersuchung ist die 2020 für Frauen zwischen 20 
und 65 Jahren neu hinzugekommene Untersuchung des Gebärmutterhalses. Diese wird halbjähr-
lich im Schnitt bislang rund 72.000 Mal durchgeführt. Ziel ist es, bei den Vorsorgeuntersuchun-
gen wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen, um noch mehr Krebserkrankungen frühzeitig zu 
erkennen und die individuellen Behandlungschancen zu verbessern. 

Was die Todeszahlen anbelangt, schließt Baden-Württemberg 2019 zwar mit 236,2 Sterbefälle 
pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu allen Bundesländern am besten ab, dennoch gehört 
Krebs nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
zufolge sind Krebserkrankungen bundesweit für ca. ein Viertel aller Todesfälle verantwortlich. Im 
Jahr 2019 betraf dies eine Anzahl von rund 231.000 Personen, die an den Folgen eines Tumors 
gestorben sind. Auf die Altersgruppe 45 bis 65 Jahre bezogen, ist Krebs sogar die häufigste 
Todesursache. 
 

Exportschlager digitale Gesundheitsanwendung (DiGA)
Seit Oktober 2020 können Ärzte und Psychotherapeuten sogenannte digitale Gesundheitsan-
wendungen (DiGA) im Rahmen der Regelversorgung verschreiben. Allerdings gilt die Finanzie-
rungsvereinbarung der gesetzlichen Krankenkassen ausschließlich für Anwendungen, die das 
standardisierte Prüfverfahren des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
durchlaufen haben und im DiGA-Verzeichnis gelistet sind. Neben Kriterien wie Sicherheit, Daten-
schutz und Benutzerfreundlichkeit, müssen die DiGA-Hersteller auch einen Nachweis eines posi-
tiven Versorgungseffekts erbringen. Liegt Letzterer vor, kann eine direkte Aufnahme in das DiGA-
Verzeichnis erfolgen. Andernfalls erlaubt das Fast-Track-Verfahren eine vorläufige Aufnahme für 
einen Erprobungszeitraum von zwölf Monaten. Das DiGA-Fast-Track-Verfahren könnte jetzt zum 
Exportschlager werden. Im Oktober vergangenen Jahres kündigte der französische Präsident 

■  Angestellte Zahnärzte: Zunehmend werden in den Praxen Zahnärzte angestellt. Ihr Gehalt 
fällt ebenfalls unter die Personalkosten. Mithilfe der Praxissoftware kann ermittelt werden, 
ob sie entsprechend ihrem Gehalt zum Praxisumsatz beitragen und sich finanziell für die 
Praxis tragen. 

■  Nachteilige Honorarstruktur: Es ist ratsam, die besonderen Abrechnungsmodalitäten in 
der GKV von zahnärztlichem Honorar einerseits und Material- und Laborkosten andererseits 
regelmäßig zu überprüfen. Nicht selten wird das zahnärztliche Honorar zu niedrig angesetzt.

Um Fehlinterpretationen zu vermeiden, ist jede Praxis mit ihren Besonderheiten individuell zu 
betrachten. Dabei sind Praxisschwerpunkte und -spezialisierungen zu berücksichtigen. Daneben 
übt die Organisationsform (Einzelpraxis, große Berufsausübungsgemeinschaft, MVZ oder Praxis 
mit Zweigpraxis) großen Einfluss auf die Kennzahl aus. Es bleibt festzuhalten, dass eine hohe Per-
sonalkostenquote nicht zwangsweise als negatives wirtschaftliches Signal gilt. Wichtig ist es, zu 
wissen, woher eine Abweichung im Vergleich zum Durchschnitt kommt und ob diese plausibel ist.

Baden-Württemberg: 
Entwicklung der Krebsvorsorgeuntersuchungen
Im ersten Halbjahr 2021 ist in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie die Anzahl der in 
Anspruch genommenen Krebsvorsorgeuntersuchungen erstmals wieder angestiegen. Das belegt 
eine von der DAK-Gesundheit durchgeführte Sonderanalyse. Insgesamt erhöhte sich der Anteil 
der durchgeführten Screenings um 16 % im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres, lag 
damit aber noch immer 15 % unterhalb des Vor-Corona-Niveaus im Jahr 2019. Differenziert nach 
Art der Vorsorgeuntersuchung gab es eine Zunahme bei:

■  Mammografien um 70 %, die am meisten zulegten
■  Hautkrebsscreenings um 22 %
■  Prostatascreenings um knapp 12 %
■  Darmkrebsscreenings um ca. 4 %, die am wenigsten anstiegen

 Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.

 International 
Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 
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Emmanuel Macron an, das System ebenfalls in Frankreich etablieren zu wollen. Auf diese Weise 
soll ein schneller Marktzugang für innovative digitale Produkte geschaffen werden. Die digitale 
Transformation in Europa ist durch den gemeinsamen Rechtsrahmen gesichert und vereinheit-
licht. Dazu zählen Vorgaben zum Datenschutz ebenso wie die Regularien zu Medizinprodukten 
oder Medizintechnik. Auch das Fast-Track-Verfahren des BfArM fällt unter diese Regelungen, 
sodass alle DiGA-Hersteller aus dem europäischen Raum Zugang zum deutschen Gesundheits-
markt haben. 

Wachsende Bedrohung durch Cyberkriminelle: 
Wie kann sich die Praxis schützen?
Immer häufiger geraten Praxen und Krankenhäuser in das Visier von Cyberkriminellen. Ganze 
IT-Systeme werden lahmgelegt oder im schlimmsten Fall sensible Daten entwendet. Oftmals 
sind die Angriffe mit Geldforderungen verbunden. Erst vergangenen im November wurde der 
Softwarehersteller medatixx Opfer eines Hackerangriffs, bei dem zentrale Bereiche der Soft-
ware durch die kriminellen Hacker verschlüsselt wurden. Mittlerweile sind die größten IT-Schä-
den behoben. Aber nicht nur die Softwareanbieter müssen ihre IT-Infrastruktur auf dem neusten 
Stand halten und auf mögliche Einfallstore für unbefugte Dritte überprüfen, gleiches gilt für die 
Telematikinfrastruktur (TI).

Sicherheitsrisiko auch in der Telematikinfrastruktur
Erst kürzlich wurde eine Sicherheitslücke in der TI publik. Betroffen ist das Element Log4J. Dieses 
wird sowohl in Praxisverwaltungssystemen wie auch in Anwendungen und Komponenten der TI 
verwendet. Damit sind auch Arztpraxen direkt betroffen. Die mögliche systemische Schwach-
stelle war dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) Anfang Dezember 
aufgefallen. Inzwischen haben die Hersteller reagiert und die notwendigen Softwareanpassungen 
vorgenommen. Damit auch in der Praxis die Sicherheitslücke in der IT-Infrastruktur geschlossen 
werden kann, sind die Ärzte angehalten, Softwareupdates durchzuführen.

Die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen macht es unabdingbar, dass Ärzte und 
Mitarbeiter sich mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen. Eine Hilfestellung können hier die 
IT-Sicherheitsrichtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sein. Neben den praxisüber-
greifenden Vorgaben werden weitere Maßnahmen abhängig von der Praxisgröße vorgeschlagen. 
Zudem können Ärzte die digitalen Kompetenzen im Rahmen einer virtuellen Schulung erweitern, 
bei der CME-Punkte zu erwerben sind.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Cyberkriminalität 
■   Bestimmung eines Verantwortlichen für IT-Sicherheit
■   Schulung der Praxismitarbeiter
■   sichere Passwörter (mind. 8 Zeichen, Groß- und Kleinschreibung,  

Sonderzeichen und Ziffern)
■   regelmäßige Aktualisierungen des Systems (durch Hersteller)
■   wöchentliche Datensicherung (Back-up); wichtig: anschließende  

Verschlüsselung und im Idealfall Test der Wiederherstellung
■   Schaffung von Redundanzen durch doppeltes Rechenzentrum  

(Spiegeln der Festplatte)
■   Ausstattung der Praxiscomputer mit (aktueller) Virensoftware,  

Firewall, sicherer Internetverbindung 
■   kein Internetzugriff bei Computern mit Patientendaten 

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt. 
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Fortbildungsveranstaltungen 2022

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Berater akademischer Heilberufe (Health-Care Akademie)
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte

Individuelle Online-Seminare und Online-Sprechstunde 

auf Zoom, WebEx-Meet, Teams oder per Telefonkonferenz 

jederzeit möglich. Für persönliche Beratungen in unseren 

Büroräumen erfüllen wir alle Hygienevorschriften. Setzten Sie 

sich hierzu mit unserem Sekretariat in Verbindung.
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Ärztestammtische 2022
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2022 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

	 n Vollzulassung,
	 n Juniorpartner,
	 n Finanzierung,
	 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

	 n Kooperationsformen, 
	 n Honorarauswirkungen,
	 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!
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H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

 Healthcare/Gesundheitswesen
 n Hausärzte
 n Fachärzte
 n Zahnärzte
 n MVZ
 n Apotheker
 n Tageskliniken ambulant/stationär
 n Kliniken
 n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
 n Sonstige Heilberufsangehörige

 Competition/Wettbewerb
 n Einzelpraxis
 n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich
  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum
 n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

 Center/Schaltstelle
 n Controlling
 n Liquiditätsplanung
 n Unternehmensbewertung
 n Basel II/Rating
 n Existenzgründung
 n Betriebsübergabe
 n RKW-Beratung
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierung
 n Leasing
 n Altersvorsorge
 n Fortbildung
 n Zulassungswesen/Kassenrecht
 n Abrechnungsanalyse
 n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen
 

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos,  
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


